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BESUCHER 

   

Zutritt nur  
mit Testnachweis und Maske! 

 

Tagesaktueller Coronatest 
erforderlich   

Test nicht älter als 

nicht vollständig  
immunisierte Besucher 

Schnelltest nicht älter 6h / PCR 24h 
6h 

vollständig immunisierte 
Besucher  

Schnelltest nicht älter 24h / PCR 48h 24h 
 

Testzeiten beachten! 
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Die Besuchsregeln  
in Pflegeheimen im Überblick 

MASKE 
Tagesaktueller 

Coronatest 
Abstandsgebot 

   

FFP2 
KN 95/N95 

unabhängig von 
Immunisierung! 

Min. 1,5m 

 

 

• Besuche im Pflegeheim sind nur mit 
einem negativen Testnachweis möglich.  
Dies gilt auch für Besucherinnen und Besucher, die bereits eine Booster-
Impfung erhalten haben.  
Der Antigen-Schnelltest darf höchstens 24 Stunden alt sein. Pflegeheime sind verpflichtet, 
Besuchern die Antigen-Schnelltests anzubieten. Besuche sind aber auch möglich mit 
Testnachweisen von Teststellen, die Bürgertestungen anbieten oder Testnachweise von 
Arbeitgebern, die im Zuge betrieblicher Testungen ausgestellt werden. 
 

• Für nicht vollständig immunisierten Besucher ist 
o ein negativer PCR-Testnachweis (nicht älter 24h) erforderlich.  

PCR-Tests werden nicht von den Pflegeheimen angeboten. 

o oder ein Antigen-Schnelltest (nicht älter 6h) erforderlich.  
 

• Besucherinnen und Besucher müssen während des Besuchs 
FFP2-Masken oder Masken mit einem vergleichbaren Standard tragen. 
 

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html

